
von Prof. Dr. Hans-Joachim
 Flocke   

Der Aufbau zusätzlicher Alters -
versor gung wird immer wichtiger.
Deshalb wird  die Entgeltumwand-
lung umfassend gefördert. Sie  bietet
Arbeit nehmern sehr günstige Mög-
lich keiten, zusätzlich für’s  Alter zu
sparen. Dies gilt gerade auch für
angestellte Ärztinnen und Ärzte.  

Entgeltumwandlung funktioniert
ganz einfach. Der Arbeitnehmer
trifft mit seinem Arbeitgeber eine
Vereinbarung, dass sich das Brut-
toeinkommen um einen bestimm-
ten Betrag verringert. Diesen Be-
trag zahlt der Arbeit geber direkt in
einen Vorsorgevertrag zu Gunsten
des Arbeitnehmers ein. Die Zah-
lungen bleiben vollständig steuer-
frei. Liegt das Bruttoeinkommen
unterhalb der Beitragsbemes-
sungsgrenze der Renten -
versicherung (2009 = 5.400 € im
Monat), bleibt eine Entgeltum-
wandlung bis zu 216 € im Monat
auch frei von Sozialabgaben. Im
Ergebnis lassen sich durch eine
Entgeltumwandlung für Arbeitneh-
mer in der Regel sehr hohe För-
derquoten erreichen. 

Im Jahr 2005 hat der Gesetzgeber
zusätzlich die Förderung über die
Basis- oder Rüruprente eingeführt.
Diese ist aber im Gegensatz zur 100
%-igen Steuerfreiheit der Entgelt-
umwandlung in 2009 nur zu 68 %
des Vorsorge beitrages steuerlich an-
rechenbar. Deshalb ist diese Form
der Förderung in erster Linie für die-
jenigen sinnvoll, die die Vorteile
einer Entgeltumwandlung nicht nut-
zen können. Das sind Selbständige
und freiberuflich Tätige. Bei der Ba-
sisrente ist der Beitrag auch der
Höhe nach begrenzt und es gibt
keine Möglichkeit, statt einer Rente
eine Kapitalauszahlung zu wählen.
Im Ergebnis ist für Angestellte die
Entgeltumwandlung die bessere
Wahl.

Konkretes Beispiel:

Wenn Sie mit Lohnsteuer klasse I
bei einem monatlichen  Brutto  ein -
kommen von 4.800,- € z. B. eine
Entgeltum wandlung mit 200,- €
durch führen, beträgt der Nettoauf-
wand dafür nur ca. 85 €. Statt an
Sozialkassen und Fiskus fließen
115 € zusätzlich in die persönli-
che Vorsorge ein. Die Versteue-
rung erfolgt erst im Alter bei Zu-
fluss und dann mit einem in der
Regel deutlich niedrigeren Steuer-
satz. 

Das Gesetz kennt für die Ent-
geltum wand lung unterschiedliche
Formen, die so genannten Durch-
führungs wege. 

In den Krankenhäusern findet
man in sehr vielen Fällen den
Durchführungsweg  Pensions-
kasse. So sind z. B. auch die
öffentlichen oder kirchlichen
 Zusatzver sorgungskassen (ZVK,
KZVK oder VBL) Pensionskassen.

Oft wird für die Entgeltumwand-
lung auch der Durch führungs weg
Direktversicherung angeboten.
Relativ selten findet man den Pen-
sionsfonds. 

Diese drei Formen kann man
durchaus als „Standardwege“ der
Entgeltumwandlung bezeichnen.
Auch der im Gesetz verankerte
Rechtsanspruch auf Entgeltum-
wandlung bezieht sich auf diese
drei Durch führungs wege. 

Neben diesen Standardwegen
gibt es die Durchführungswege
Unter stützungs kasse und die Pen-
sions zusage. Diese klassischen
Formen der Betriebsrente bieten
erheblich mehr Möglich keiten als
die oben beschriebenen Standard-
wege. Vor allem sind hier die Steu-
erfreiheit für hohe Umwandlungs -
beträge und bessere Bedingungen
für die Entgeltumwandlung im
Umfeld der Zusatzversorgung zu
nennen. 

� TIPP: Fragen Sie nach, wel-
che Möglichkeiten Ihr Arbeit-
geber bietet. 

Die Möglichkeiten zur Entgelt-
um wand lung sind in den Stan-
dard wegen relativ eng begrenzt.
Hier können bis zu 4 % der Bei-
tragsbe mes sungs grenze der Ren-
ten ver  sicherung (2009 = 216 € im
Monat bzw. 2.592 € im Jahr)
steuer- und sozialab gaben frei ein-
gezahlt werden. Das gilt unabhän-
gig davon, ob die Zahlungen
durch eine Entgeltum wandlung
(arbeitnehmerfinanziert) oder vom
Arbeitgeber geleistet werden (ar-
beitgeberfinanziert). 

Bei den Ärztinnen und Ärzten,
die in öffentlichen oder kirchli-
chen Zusatzversorgungskassen,
wie z. B. VBL, RZVK, ZKW oder
KZVK ange meldet sind, müssen
bei der Umsetzung einer Entgelt-
umwandlung in den Standardwe-
gen auch die Zahlungen des Ar-
beitgebers an die jeweilige Zu-
satzversorgungskasse berück -
sichtigt werden. 

Je nach individueller Situation
kann es sein, dass sich über die
Standardwege dann nur unzu -
reichende oder keine Möglichkei-
ten für die Entgeltumwandlung er-

Unterschiedliche Wege

Abb. 1: Durchführungswege mit Rahmenbedingungen
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geben. Für die Mehrheit der Ärz-
tinnen und Ärzte trifft genau das
zu.

Die Standardlösungen für die
Entgeltumwandlung (siehe Abb. 1)
sind für Ärztinnen und Ärzte in
aller Regel nicht ausreichend. Aus-
nahmen kann es geben, wenn
eine Teilzeittätigkeit vorliegt oder
wenn diejenige/derjenige nicht in
der ZVK oder VBL angemeldet
wurde. Hier kann der bei den
Standardwegen begrenzte Freibe-
trag von 216 € im Monat bzw.
2.592 € im Jahr ausreichen. Ein
zusätzlicher steuerfreier, aber so-
zialabgaben pflichtiger Spielraum
von 150 € im Monat kann immer
dann genutzt werden, wenn keine
„ältere“ (pauschal besteuerte) Di-
rekt versicherung (Abschluss vor
2005) besteht. 

Da die zahlreichen öffentlichen
und kirch lichen Zusatzversor-
gungs kassen  heute für die Arbeit-
geberzahlungen mehrere Bei trags -
formen mit unter schied lichen
steuer lichen Wirkungen haben, ist
die Umsetzung der Entgeltum-
wandlung neben der Zusatzver-
sorgung nicht ganz einfach. Bei
einem Abschluss der Entgeltum-

wandlung in diesem Umfeld wird
deshalb die Beratung durch einen
erfahrenen Spezialisten für be-
triebliche Altersver sorgung drin-
gend empfohlen.  

� TIPP: Fragen Sie beim Ab-
schluss einer Entgeltumwand-
lung nach den Auswirkungen
durch die Arbeitgeber-beiträge
zur ZVK. Lassen Sie sich von
einem erfahrenen Fachmann
beraten. 

Die Lösung für Ärztinnen und
Ärzte ist die Entgeltumwandlung
im Rahmen der Betriebsrente. Der
entscheidende Vorteil im Vergleich
zu den Standardlösungen besteht
darin, dass die Beiträge in unbe-
grenzter Höhe zu 100 % steuer-
lich abzugsfähig sind. Diese Steu-
erfreiheit der Beiträge gilt unab-
hängig von den Zahlungen an die
ZVK oder VBL. 

Die klassische Betriebsrente gibt
es in den Durchführungswegen
Pensionszusage und Unterstüt-
zungskasse. Da bei der Pensions-
zusage Rückstellungen in der Un-
ternehmensbilanz gebildet wer-

den, bietet sich für die Kranken -
häuser in erster Linie der Weg der
Unter stützungs kasse an. Dieser
Durch führungsweg der betriebli-
chen Altersversorgung kann sehr
gut für die Entgeltumwandlung
eingesetzt werden. Und das funk-
tioniert ganz einfach: Arbeitgeber
und Arbeitnehmer treffen eine Ver-
einbarung über die Höhe des Be-
trages, der in die betriebliche Al-
tersversorgung fließen soll. Das
Bruttoentgelt wird um diesen Be-
trag vermindert und der Arbeitge-
ber zahlt den Betrag direkt an die
Unterstützungs kasse. Diese Zah-
lungen sind dann kein Arbeits-
lohn. Demzufolge spart die Ärz-
tin/der Arzt auf den vollen Beitrag
die Lohnsteuer. Hierdurch verrin-
gert sich der Eigenaufwand deut-
lich. 

Je nach Einkommen und Steuer-
klasse beträgt die Steuer ersparnis
bis zu 48 %. Soweit Entgelt unter-
halb der Beitragsbemessungs -
grenze umgewandelt wird, blei-
ben bis zu 4 % der Beitrags -
bemessungsgrenze auch frei von
Sozialabgaben. 

Konkretes Beispiel:

Ein Facharzt mit Lohnsteuer -
klasse 1 verfügt über ein Einkom-
men von 6.000 € im Monat. Er
wandelt aus seinem Bruttoein-

kommen einen Betrag von 400 € /
Monat in eine Betriebsrente um.
Durch die Steuerersparnis beträgt
sein Nettobeitrag nur ca. 210 €.
Die ansonsten an den Fiskus ab-
zuführenden Lohnsteuern von
190 € fließen jetzt mit in seine
persönliche Altersvorsor ge. Die
Versteuerung erfolgt erst bei Aus-
zahlung, mit dann in der Regel
deutlich günstigeren Steuersätzen
(nachgelagerte Versteuerung). 

Zum Zeitpunkt der Auszahlung
kann dann zwischen Kapitalaus-
zahlung und lebenslanger Rente
gewählt werden. Beispiel rech -
nungen belegen, dass die Netto -
rente über den Betrieb in der
Regel  um bis zu 40 % höher aus-
fällt als bei einem privat abge-
schlossenen Rentenvertrag. Ein
ähnlicher Nettovorteil kann auch
bei einer Kapitalauszahlung er-
reicht werden. (siehe unten „Fünf-
telung“)

Während bei den Standardwe-
gen zur Entgeltumwandlung die
Zahlungen an die ZVK bzw. VBL
beachtet werden müssen, haben
diese bei der Entgeltumwandlung
über die Unterstützungskasse kei-
nen Einfluss. (Siehe Abb. 1)

Keine Anrechnung 
der ZVK-Beiträge

Was bedeutet das für 
Ärztinnen und Ärzte?

Die Betriebsrente bzw.
Unterstützungskasse als

Lösung

Abb. 2: Brutto-Netto-Effekt



� TIPP: Im Umfeld der Zusatz-
versorgung (ZVK/VBL) bietet
nur die Betriebsrente über die
Unterstüt zungskasse den Ärz-
tinnen und Ärzten ausrei-
chende Möglichkeiten zur Ent-
geltumwandlung. 

Bei der Betriebsrente kann ein
Wahlrecht zwischen Rente und
Kapitalauszahlung vorgesehen
werden. Wird eine Rente gewählt,
gelten für diejenigen, die vor dem
Jahre 2040 in Ruhestand gehen,
steuerliche Freibe träge. Wird die
Kapitalauszahlung in einer
Summe gewählt, gilt die steuerli-
che Abfindungsregel des § 34 Ein-
kommen steuergesetz, die so ge-
nannte  „Fünftelregelung“. Diese
Regelung bringt einen zusätzli-
chen Steuervorteil und behandelt
die Auszahlung so, als ob sie über
fünf Jahre verteilt erfolgen würde.
Diese günstige Regel gilt nur für
die Betriebsrente, nicht für die
Standardlösungen.

� TIPP: Die Betriebsrente in
Ver bindung mit der Kapitalaus-
zahlung bietet auch älteren
Ärztinnen und Ärzten hervorra-
gende Renditen bei höchster
Sicherheit. Fragen Sie bei
Ihrem Arbeitgeber nach diesen
Möglichkeiten.

Für die Umsetzung der Entgelt -
umwandlung ist in jedem Fall eine
Unterstützungskasse mit einer
kongruenten Rückdeckungsver -
sicherung über klassische konser-
vative Anlagen zu empfehlen. Eine
jüngst veröffentlichte Studie des
Branchen dienstes map-report
zeigt, dass diese Anlagen bei
hoher Sicherheit sehr gute Rendi-
ten erzielen. Die hierbei beste-
henden Anlage formen haben bei
einer 20-jährigen Laufzeit mit Ab-
lauf zum 31.12.2008 im Mittel-
wert aller Marktteilnehmer eine
Verzinsung nach Kosten von
5,6 % erreicht. Auch während der
aktuellen Finanzkrise zeigten
diese Anlagen eine hohe Stabilität.
So beträgt der für 2009 deklarierte
gesamte Zinsüberschuss der gro-
ßen Branchenversorgungswerke
noch über 5 %. Zur besonderen

Sicherheit der Anlagemittel trägt
neben der Beaufsichtigung durch
das Bundesamt für Finanzdienst -
leistungs auf sicht auch die zusätz-
liche Absicherung durch den Pen-
sions-Sicherungs-Verein bei. 

Damit ist die Entgeltumwand-
lung über die rückgedeckte Unter-
stützungskasse eine sichere und
stabile Vorsorgeform.

Nun stellt sich natürlich die
Frage, wo ist der Haken. Da gibt es
zwei: Erstens entscheidet der Ar-
beitgeber, ob er neben den Stan-
dardwegen auch die Betriebsrente
anbietet. Zweitens kann ein Nach-
teil in der Portabilität bei der Un-
terstützungskasse liegen, denn an-
gesparte Ansprüche können der-
zeit nicht einfach von einer Unter-
stützungs kasse auf eine andere
übertragen werden. Das kann ge-
rade für Ärztinnen und Ärzte ein
deutlicher Nachteil sein. 

Die Mitnahmemöglichkeit bei
einem Wechsel des Arbeitgebers
nennt man „Portabilität“. Um
diese „Portabilität“ sehr einfach zu
gestalten, sind bereits im Jahr
2002 so genannte Branchen -
standards wie  z. B. die Metall-
Rente und die ChemieRente ent-
standen. 

Der Branchenstandard im Be-
reich der Krankenhäuser ist die
ebenfalls 2002 entstandene
KlinikRente. Innerhalb einer Bran-
chenlösung ist die Portabilität
dann ganz einfach. Es erfolgt le-
diglich eine Ummeldung beim Ar-
beitgeberwechsel. Der Arbeitgeber
muss Mitglied im jeweiligen Bran-
chenversorgungswerk sein oder
werden.

� TIPP: Nachfragen lohnt sich!
Fragen Sie bei Ihrem Arbeitge-
ber, ob Sie auch den Branchen-
standard nutzen können. Die
Möglichkeiten der Mitnahme
der Versorgung beim Wechsel
des Arbeitsplatzes sind dann
deutlich verbessert. 

Neben einer guten Portabilität
bieten Branchenversorgungswerke

eine überdurchschnittliche Sicher-
heit und langfristige Stabilität. Das
erreichen sie dadurch, dass sie
nicht „alles auf ein Pferd“ setzen,
sondern mehrere starke Trägerge-
sellschaften, die gemeinsam das
Versorgungswerk tragen, zu einem
„Gespann“, Konsortium genannt,
verbinden. 

In einigen Branchenversor-
gungswerken sind Stabilitätsabre-
den vereinbart. Hier sind die Re-
gularien festgelegt, nach denen bei
Bedarf schwach gewordene Kon-
sorten ausgeschlossen oder ausge-
tauscht werden können. Ebenso
wird dort verbindlich ausgeschlos-
sen, dass die vereinbarten Bedin-
gungen zu Ungunsten der Arbeit-
nehmer verändert werden können. 

Der demografische Druck auf
alle Rentensysteme steigt. Die
Renten sinken und die Versor-
gungslücken müssen durch ergän-
zende Vorsorge geschlossen wer-
den. Aus dem Nettoeinkommen
wird das immer schwieriger. Das
gilt umso mehr, je höher das Ein-
kommen ist. Deshalb besteht auch
bei Ärztinnen und Ärzten ein
hoher Bedarf, die Möglichkeiten
der Betriebsrente über die Unter-
stützungskasse zu nutzen.

Die Entscheidung für ein Ange-
bot liegt allerdings beim Arbeitge-
ber. In vielen Fällen führt aber der
Dialog mit dem Unternehmen zur
Einführung von zusätzlichen Mög-
lichkeiten für die Entgeltumwand-
lung. Denn Kranken häuser, die für
die Entgeltum wandlung lediglich
die Zusatzversorgungskasse oder
eine Standardlösung bieten, ver-
zichten zum Nachteil ihrer Mitar-
beiter auf erhebliche steuerliche
Möglichkeiten. Allerdings ist der
Trend zur Betriebs rente klar und
eindeutig. Das zeigt sich auch
daran, dass inzwischen mehr als
1.000 Unternehmen der Gesund-
heits wirtschaft den Mitarbeitern
die Vorteile des Branchen -
standards KlinikRente bieten. 

Voraussetzung zur Eröffnung
der Möglichkeiten der Entgeltum-
wandlung ist aber eine Festlegung
im jeweiligen Tarifvertrag. 

Deshalb hat der Marburger
Bund in den letzten Monaten
mehrere Tarifverträge geschlossen,
die dem steigenden Bedarf der

Ärztinnen und Ärzte nach steuer-
lich geförderten Vorsorgemöglich-
keiten gerecht werden. So z. B.
der Tarif vertrag zur Entgeltum-
wandlung mit der VKA. Ein weite-
res Beispiel ist der zum
01.04.2009 in Kraft tretende Tarif-
vertrag zur Entgelt umwandlung
mit der Sana-Kliniken AG. Dieser
Tarifvertrag berücksichtigt den hö-
heren  Vor sorgebedarf von Ärztin-
nen und Ärzten und sichert einen
Rechtsanspruch von 8 % des Brut-
toeinkommens, während der ge-
setzliche Anspruch lediglich bei
4 % der Beitragsbemessungs-
grenze der Rentenversicherung
(216 € im Monat) liegt. 

Auch der Anspruch auf die Ent-
geltumwandlung über die Unter -
stützungskasse und die Möglich -
keit, neben den bestehenden An-
geboten auch den Branchenstan-
dard zu nutzen, wurde in diesem
Tarifvertrag verankert. Obendrein
zahlt der  Arbeitgeber eine erhöhte
Vermögens wirksame Leistung,
wenn diese in betriebliche Alters-
ver sorgung umgewandelt wird.
Das ist ein Verhandlungs ergebnis,
dass für künftige Tarifverträge rich-
tungweisend sein wird. 

� TIPP: Gerade für Ärzte und
Führungskräfte bringt die Be-
triebsrente erhebliche Netto-
vorteile, sprechen Sie Ihre Ge-
schäftsleitungen darauf an. In
vielen Fällen haben Ärzte die
Initiative ergriffen und dafür ge-
sorgt, dass auch die Mitarbeiter
in den Krankenhäusern die in
anderen Wirtschaftbranchen
längst üblichen steuerlichen
Vorteile nutzen können.

Mitnahme 
der Versorgung

Wo ist 
der Haken?

Wie sicher ist diese Form
der Altersvorsorge?

Wahl zwischen 
Rente und   Kapital -

auszahlung

Voraussetzung 
tarifliche Öffnung

Vorteile von 
Branchenlösungen

Ärzte brauchen 
Betriebsrenten

Der promovierte Diplomkaufmann
und Rechtsanwalt ist wissen-
schaftlicher Studienleiter der
Fachhochschule für Oekonomie &
Management in Essen. 
Er lehrt dort Wirtschaftsrecht und
befasst sich in der Forschung mit
dem Sozialrecht, insbesondere
den betrieblichen Vorsorgemög-
lichkeiten als Kerngebiet des Be-
reiches Human Resources.

Über den Autor Prof. Dr. 
Hans-Joachim Flocke



Für die Entgeltumwandlung im
Umfeld der öffentlichen und
kirchlichen Zusatzversorgung
bietet die Betriebsrente über die
Unter stützungskasse für ange -
stellte  Ärztinnen und Ärzte be-
sondere Vorteile. 

Über diesen Weg können
steuerfreie Zuwen dungen auch
oberhalb der engen Grenzen des
§ 3 Nr. 63 EStG (Direktversiche-
rung, Pensions kasse und Pensi-
onsfonds) durchgeführt werden.
Eine Bilanz berührung findet bei
kongruent rückgedeckten Unter -
stützungs kassen nicht statt.

Die Zuwendung an eine Un-
terstützungskasse nach § 4d
Abs.1 Nr. 1c EStG ist für den leis-
tungsberechtigten Arbeit nehmer
kein Arbeitslohn. Dabei ist es un-
erheblich, ob es sich um eine zu-

sätzliche Leistung des Arbeitge-
bers oder um eine Entgeltum-
wandlung handelt. 

Die Zuwendungen an die Un-
terstüt zungskasse sind steuerlich
der Höhe nach nicht begrenzt.
Laut BMF-Schreiben vom
3.11.2004 ist die Entgeltum -
wandlung bei der Prüfung der
Angemessenheit von betriebli-

cher Versorgung (75 %-Regel)
nicht zu berücksichtigen. Die
Sonder egelungen für Gesell-
schafter/Geschäftsführer werden
hier nicht behandelt.

Die Sozialversicherungsfrei-
heit ist bei der Entgeltumwand-
lung auf 4 % der Beitrags -
bemessungs grenze (BBG) be-
grenzt (2009 = 2.592 € im Jahr).

Für umgewan deltes Einkommen
oberhalb der BBG entstehen im
Bereich der Sozialversicherung
keine Wirkungen. Die Besteue-
rung der Leistung erfolgt bei der
Auszahlung (Zufluss). Die Leis-
tungen aus der Unterstützungs-
kasse sind Einkünfte gemäß § 19
EStG. Für Versorgungsbezüge be-
steht ein Freibetrag nach § 19
Abs. 2 Satz 3 EStG. Der Prozent-
satz und der Höchstbetrag dieses
Freibetrages reduzieren sich – im
Kohorten verfahren – bis 2040. 

Bei Rentenbeginn nach 2040
wird kein Versorgungsfreibetrag
mehr gewährt. Bei der Auszah-
lung von Kapitalleistungen kann
die progressionsmindernde Wir-
kung der Abfindungsregelung
nach § 34 Abs. 1 EStG ange-
wandt werden (Fünftelung).

Behandlung der 
Aufwendungen

Behandlung der 
Leistungen

Kurzinformationen für Steuerberater zur rückgedeckten Unterstützungskasse

Faxanforderung für weitergehende Informationen

Fordern Sie wichtige Informationen über Entgeltumwandlung für Ärzte, über KlinikRente-Seminare sowie eine persönliche 

Beispielrechnung an. Bitte einfach ausfüllen bzw. ankreuzen, ausschneiden und dem Versorgungswerk KlinikRente per Post 

oder per Fax (0221) 29 20 93-70/-81 zukommen lassen.

Anzeige

Titel  /  Vorname  / Name          geboren am 

Position      Einrichtung

Straße / Nr.      PLZ / Ort

Telefon / Durchwahl      E-Mail

Persönliche Angaben

Bitte schicken Sie mir Informationen zu „KlinikRente Plus“.

Bitte um Anmeldeunterlagen zum 5. Personalkongress der Krankenhäuser 
am 28. und 29.9.2009 in Berlin.

Bitte schicken Sie mir kostenlos den KlinikRente-Informationsfi lm 
„Das Wiedersehen“ zum Thema Entgeltumwandlung für Ärzte.

Bitte senden Sie mir eine unverbindliche Beispielrechnung 
(bitte hierzu unten Ihr Geburtsdatum angeben).
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